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Präambel 

Die ÜNB der Core CCR („ÜNB der Core CCR“), in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Aufgrund der Komplexität der Materie wurde die Day-Ahead-Kapazitätsberech-

nungsmethode der Core CCR (DA CCM) zunächst so formuliert, dass bestimmte As-
pekte für eine spätere Verfeinerung belassen wurden, während gleichzeitig ein frühes 
Go-Live der Core FB DA MC mit entsprechenden Zwischenlösungen ermöglicht 
wurde. Diese Änderung betrifft alle Aspekte, für die eine solche Verfeinerung acht-
zehn Monate nach dem Go-Live fällig ist. 

(2) Achtzehn Monate nach dem Go-Live der Core FB DA MC müssen die ÜNB der Core 
CCR einen Vorschlag zur Änderung dieser Methode vorlegen, in dem die Methode 
für die koordinierte Validierung, eine Liste der internen Netzelemente (in Kombina-
tion mit den relevanten Ausfällen), die als CNEC definiert werden sollen, eine weitere 
Harmonisierung der Methode für den Erzeugungsverlagerungsschlüssel (GSK), ein 
Ansatz und eine Begründung für die Auswahl des FRM und ein Ansatz für die Ver-
wendung von Vergabebeschränkungen aufgeführt sind. 

(3) Mit der vorliegenden Änderung wollen die ÜNB der Core CCR die koordinierte Va-
lidierungsmethode im Einzelnen erläutern und einen zeitlichen Rahmen für die tech-
nische Einsatzbereitschaft der in der Core FB DA CC verwendeten Tools zur Einfüh-
rung der koordinierten Validierungsmethode festlegen. Die vorgeschlagene Methode 
ermöglicht die Einbeziehung von Netzelementen, die keine CNEC gemäß Artikel 15 
Absatz 1 sind, in die koordinierte Validierungsmethode. Dies soll eine konsistente 
Nutzung aller verfügbaren RA-Potenziale ermöglichen, um die Betriebssicherheit zu 
gewährleisten. Gleichzeitig wird anerkannt, dass die Auswirkungen solcher Netzele-
mente auf die gebotszonenübergreifenden Kapazitäten gemäß Artikel 20 Absatz 15 
überwacht werden müssen. Jede 𝐶𝑉𝐴 wird so begrenzt, dass eine Mindestkapazitäts-
untergrenze in Form des Prozentsatzes der 𝑅𝐴𝑀  gemäß Artikel 20 Absatz 4g im 
Verhältnis zur maximal zulässigen Wirkleistung pro CNEC (𝐹 .) gemäß Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe d gewährleistet ist. Die 𝐶𝑉𝐴 ist so zu begrenzen, dass diese Un-
tergrenze eingehalten wird, so dass alle verbleibenden Verletzungen der Betriebssi-
cherheit der individuellen Validierung überlassen werden. Die Durchführung der ko-
ordinierten Validierung wird frühestens zweiundvierzig Monate nach dem Go-Live 
der Core FB DA MC erwartet. 

(4) Die Bereitstellung einer Liste interner Netzelemente wird auf sechzig Monate nach 
dem Go-Live der Core FB DA MC verschoben. In Bezug auf die Liste der internen 
Netzelemente legte die deutsche NRB BNetzA erneut Beschwerde gegen eine Ent-
scheidung des BoA zu Artikel 5 ein. Daher muss ein neues Gerichtsurteil abgewartet 
werden, bevor die Liste der internen Netzelemente zur Verfügung gestellt werden 
kann. 

(5) Die Harmonisierung der Erzeugungsverlagerungsschlüssel-Methode (GSK-Methode) 
wird auf zweiundvierzig Monate nach dem Go-Live der Core FB DA MC verschoben. 

(6) Der Ansatz und die Begründung für die Auswahl des FRM wird auf sechzig Monate 
nach dem Go-Live der Core FB DA MC verschoben. Die bis dahin anzuwendenden 
FRM-Werte werden jedoch auf 10 % von Fmax festgelegt. 
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(7) Mit dieser Änderung will PSE den Zeitraum für die Nutzung von AC um weitere zwei 
Jahre verlängern. Die Betriebserfahrungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass 
Vergabebeschränkungen eine wirksame Maßnahme sind, um das Übertragungssystem 
innerhalb der Grenzen der Betriebssicherheit zu halten, und nicht effizient in maxi-
male Stromflüsse auf kritischen Netzelementen umgewandelt werden können, wie in 
den Bestimmungen des CACM Artikel 23 Absatz 3 vorgeschrieben. In Ermangelung 
einer expliziten Beschaffung von Reservekapazitäten konnten durch die Vergabebe-
schränkungen Fälle von unsicherem Betrieb in Polen vermieden werden, die nicht mit 
operativen Mitteln hätten gelöst werden können. Darüber hinaus wurden keine Alter-
nativen als plausibel identifiziert, die bis zu zwei Jahre nach der Einführung von einer 
lastflussbasierten Kapazitätsberechnung in Core umgesetzt werden könnten und die 
sowohl niedrigere Gesamtkosten als auch ein ähnliches Maß an Betriebssicherheit 
aufweisen würden und die keine größere Überarbeitung des Marktdesigns erfordern 
würden. In Anbetracht des derzeitigen Rechtsrahmens in Polen, insbesondere der Ver-
antwortung des Netzbetreibers PSE für den Dispatch der an das Übertragungsnetz an-
geschlossenen Erzeugungseinheiten unter Berücksichtigung ihrer technischen Merk-
male, sind Vergabebeschränkungen das einzige Mittel, um die Verfügbarkeit ausrei-
chender Reserven an Regelleistung in Polen zu gewährleisten. Derzeit wird der Re-
gelreservemarkt in Polen erheblich umgestaltet, um die Preissignale für Ausgleichs-
energie zu verstärken und stärkere Anreize für ausgeglichene Positionen der für den 
Systemausgleich verantwortlichen Parteien zu schaffen. In Kombination mit dem ge-
planten marktorientierten Verfahren zur Beschaffung von Regelleistungsreserven 
dürfte dies die Fähigkeit von PSE verbessern, den sicheren Betrieb des polnischen 
Elektrizitätsversorgungssystems zu gewährleisten und möglicherweise sogar die Not-
wendigkeit von Vergabebeschränkungen im Rahmen des grenzüberschreitenden 
Marktkopplungsverfahrens verringern. Es wird erwartet, dass die Neugestaltung des 
Regelreservemarktes Mitte 2024 umgesetzt wird. Dies ist eine sehr bedeutende Ver-
änderung für den gesamten polnischen Markt und eine solche Reform muss gut vor-
bereitet und anhand der Sicherheitsanforderungen getestet werden. Aus den oben ge-
nannten Gründen ist eine Verlängerung der Nutzung von Kapazitätsvergabebeschrän-
kungen um zwei Jahre erforderlich, um nach dem erfolgreichen Abschluss der laufen-
den Marktumgestaltung reale Betriebserfahrungen sammeln zu können. 

(8) Die nachfolgenden Änderungen erfüllen die in Artikel 3 CACM festgelegten Ziele. 
Insbesondere wird die koordinierte Validierung zu Verbesserungen in Bezug auf Ar-
tikel 3 Buchstaben b, c, d und g CACM führen. Die koordinierte Validierung trägt 
dazu bei, das Mindestmaß an verfügbaren Kapazitäten für den gebotszonenübergrei-
fenden Handel gemäß Artikel 16 Absatz 8 Verordnung (EU) 2019/943 zu erreichen. 
Das Ziel der koordinierten Validierung ist es, die gebotszonenübergreifenden Kapazi-
täten zu maximieren und dabei die Grenzen der Betriebssicherheit zu respektieren und 
so zu einer höheren sozialen Wohlfahrt in der Single-Day-Ahead-Marktkopplung und 
einem sicheren Systembetrieb beizutragen. 
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(9) Die in Artikel 12 beschriebene Evolved-Flow-Based-Methode wurde mit der Inbe-
triebnahme der HGÜ-Verbindung ALEGrO zwischen Belgien und Deutschland ein-
geführt. Die Betriebserfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Methode 
den unerwünschten Effekt hat, dass durch den ALEGrO-Fahrplan nach DA MC sehr 
häufig Ringflüsse im nahen Wechselstromnetz entstehen. Das unerwünschte Verhal-
ten wird auf sehr weit entfernte Netzelemente zurückgeführt, die im Rahmen der so-
zialen Wohlfahrtsmaximierung in der Marktkopplung wenig empfindlich auf einen 
ALEGrO-Austausch reagieren. Eine geringfügige Entlastung eines sehr weit entfern-
ten begrenzenden CNEC wird durch die Planung von ALEGrO gegen die Marktrich-
tung auf Kosten von Ringflüssen und der vollen Auslastung von nahegelegenen 
CNEC erreicht, was zu n-1 Verletzungen und der Anwendung kostenintensiver Ent-
lastungsmaßnahmen im Echtzeitsystembetrieb führt. Die Ringflüsse wurden haupt-
sächlich zwischen den Hubs BE, DE, NL und FR beobachtet. Sie wirken der Betriebs-
sicherheit entgegen und verringern die Intraday-Kapazitäten, während sie nur zu ei-
nem vernachlässigbaren Anstieg der sozialen Wohlfahrt durch die Day-Ahead-Markt-
kopplung führen. Um ein solches Verhalten bestehender und zukünftiger HGÜ-Inter-
konnektoren an den Grenzen der Core Gebotszonen zu verhindern, beabsichtigen 
ÜNB der Core CCR, einen Zone-zu-Zone-PTDF-Schwellenwert für interne virtuelle 
Hubs im Rahmen des „Evolved-Flow-Based-Verfahrens“ einzuführen. Durch die Ein-
führung eines Schwellenwerts kann diese unerwünschte Auswirkung verhindert wer-
den. Das Auftreten von kreisförmigen Flüssen und die daraus resultierende hohe Aus-
lastung von nahegelegenen AC-Netzelementen kann durch den PTDF-Schwellenwert 
erheblich reduziert werden. Das bedeutet, dass weniger Engpässe im Wechselstrom-
netz, weniger Redispatch, weniger Sollwertvolatilität und weniger Echtzeitkoordina-
tion und -eingriffe erforderlich wären, was der Betriebssicherheit zugutekommt. 
Gleichzeitig werden höhere Kapazitäten für die ID-Kapazitätsberechnung zur Verfü-
gung gestellt, da die AC-Netzelemente um die HGÜ-Verbindung und die HGÜ-Ver-
bindung selbst nicht vollständig von DA MC für einen sehr begrenzten Wohlfahrtsge-
winn in DA genutzt werden. Auf diese Weise wird die gesamte Übertragungskapazität 
über alle Zeiträume hinweg maximiert, was mit einem Anstieg der allgemeinen sozi-
alen Wohlfahrt einhergehen sollte. 

(10) Für die Zwecke der vorliegenden dritten Änderung der Day-Ahead-Kapazitätsbe-
rechnungsmethode der ÜNB der Core CCR haben die im vorliegenden Dokument ver-
wendeten Begriffe die Bedeutung der in der Verordnung (EU) 2019/943 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt, 
der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 
2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Ände-
rung der Richtlinie 2012/27/EU (Neufassung), der Verordnung (EU) 2015/1222 der 
Kommission vom 24. Juli 2015 zur Festlegung einer Leitlinie für die Kapazitätsver-
gabe und das Engpassmanagement (CACM-Verordnung), der Verordnung (EU) 
2016/1719 der Kommission vom 26. September 2016 zur Festlegung einer Leitlinie 
für die Vergabe langfristiger Kapazität (FCA-Verordnung), der Verordnung (EU) 
2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur Festlegung einer Leitlinie 
über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (EB-Verordnung) und 
der Verordnung (EU) Nr. 543/2013 der Kommission vom 14. Juni 2013 über die Über-
mittlung und die Veröffentlichung von Daten in Strommärkten und zur Änderung des 
Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates enthaltenen Definitionen sowie der Definitionen gemäß Artikel 2 Anhang I des 
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Beschlusses Nr. 02/2019 der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulie-
rungsbehörden vom 21. Februar 2019 über den Vorschlag der ÜNB der Core CCR für 
die regionale Ausgestaltung der gemeinsamen Kapazitätsberechnungsmethoden für 
den Day-Ahead- und den Intraday-Zeitbereich. 

 

Artikel 1 
Implementierung von koordinierter Validierung 

1. Artikel 2. Begriffsbestimmungen und Auslegung soll durch Ergänzung einer 
neuen Ziffer 77 wie folgt geändert werden: 

„77. ‚Umstand‘ bedeutet eine Kombination von Nettopositionen, die nach 
der für die jeweilige Validierungsphase verwendeten CZC machbar ist. 
Ein Umstand umfasst mindestens die Core Gebotszonen und, wenn AHC 
angewendet wird, die jeweiligen externen virtuellen Hubs. Es kann zu-
sätzlich Gebotszonen von technischen Gegenparteien enthalten.“ 

2. Artikel 4. Day-Ahead-Kapazitätsberechnungsprozess ist durch eine Aktuali-
sierung von Absatz 8 Schritt 8 abzuändern: 

„Die ÜNB der Core CCR und der CCC validieren gemäß Artikel 20 die 
 𝑅𝐴𝑀  in der koordinierten Validierung, berechnen die 𝑅𝐴𝑀 vor der in-
dividuellen Validierung (𝑅𝐴𝑀 ), validieren die 𝑅𝐴𝑀  in der individu-
ellen Validierung und verringern die RAM, wenn die Betriebssicherheit 
gefährdet ist, was zu der  𝑅𝐴𝑀 vor langfristigen Nominierungen 
(𝑅𝐴𝑀 ) führt;“ 

3. Artikel 6. Methoden für Betriebssicherheitsgrenzen werden entsprechend 
geändert: 

Fußnote 1 soll ersetzt werden und wie folgt lauten: 

  „1 Unsicherheiten bei der Kapazitätsberechnung sind für jeden CNEC ge-
mäß Artikel 8 durch die Flow Reliability Margin (𝐹𝑅𝑀) und gemäß Artikel 
20 durch den Anpassungswert in Bezug auf die Validierung abgedeckt.“ 

 Absatz 2 Buchstabe f soll ersetzt werden und wie folgt lauten: 

„f. setzt der CCC den Leistungsfaktor cos(φ) standardmäßig auf 1, wo-
bei davon ausgegangen wird, dass die CNE nur durch Wirkleistung belas-
tet werden und der Anteil der Blindleistung vernachlässigbar ist (d. h. 
φ = 0). Wenn der Anteil der Blindleistung nicht vernachlässigbar ist, 
kann ein ÜNB diesen Aspekt während der individuellen Validierungs-
phase gemäß Artikel 20 berücksichtigen.“ 

4. Artikel 10. Methode für Entlastungsmaßnahmen in der Day-Ahead-Kapazi-
tätsberechnung wird durch eine entsprechende Aktualisierung von Absatz 4 ge-
ändert: 
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„4. Für die Zwecke der NRAO stellen alle ÜNB der Core CCR dem CCC 
alle voraussichtlich verfügbaren nicht kostenintensiven RA zur Verfü-
gung und für die Zwecke der koordinierten Kapazitätsvalidierung stellen 
alle ÜNB der Core CCR dem CCC alle voraussichtlich verfügbaren kos-
tenintensiven und nicht kostenintensiven Entlastungsmaßnahmen zur 
Verfügung.“ 

5. Artikel 14. Die initiale lastflussbasierte Berechnung wird durch eine entspre-
chende Aktualisierung von Absatz 3a geändert: 

„3a. Für Netzelemente technischer Gegenparteien mit Ausfällen gemäß 
Artikel 20 Absatz 6a sind die in den Absätzen 1 bis 3 beschriebenen 
Schritte durch den CCC auszuführen, um eine potenzielle Eingabe – vor-
behaltlich Artikel 13 Absatz 2 – der Netzelemente mit Ausfall durch die 
technische Gegenpartei in die endgültige Liste von CNEC während der 
koordinierten und individuellen Validierung zu ermöglichen. Bis dahin 
sind die Netzelemente technischer Gegenparteien mit Ausfällen weder als 
Beschränkung der Flow-Based Domain noch für die NRAO zu berück-
sichtigen.“ 

6. Artikel 17. Anpassung für eine minimale RAM ist durch eine Aktualisierung 
von Absatz 1 abzuändern: 

„1. Um die Anforderung von Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 
der CACM-Verordnung zu erfüllen, stellen die ÜNB der Core CCR si-
cher, dass die 𝑅𝐴𝑀 für jedes CNEC, das die gebotszonenübergreifende 
Kapazität bestimmt, niemals unter einem Mindestwert liegt, außer in Fäl-
len von Validierungskürzungen gemäß Artikel 20.“ 

7. Artikel 18. Langfristige Vergabekapazitäten (LTA) sind durch eine Aktuali-
sierung von Absatz 5a wie folgt abzuändern: 

„5a. Sofern der Ansatz der erweiterten LTA-Einbeziehung angewandt 
wird, können die ÜNB der Core CCR zusätzlich die in den Absätzen 2 
bis 5 beschriebenen Schritte mit dem alleinigen Zweck durchführen, eine 
Flow-Based Domain mit LTA-Einbeziehung als Input für die in den Arti-
keln 19 und 20 beschriebene koordinierte und individuelle Validierung 
zur Verfügung zu stellen.“ 

8. Artikel 20. Validierung der Lastflussparameter wie folgt abgeändert: 

Absatz 3 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„3. Im Zuge der Validierung gebotszonenübergreifender Kapazität haben 
die ÜNB der Core CCR Informationen über alle erwarteten verfügbaren 
(kostenneutralen und kostenbehafteten) Entlastungsmaßnahmen in der 
Core CCR gemäß der Definition in Artikel 22 der SO-Verordnung auszu-
tauschen. Falls die gebotszonenübergreifende Kapazität zu einer Betriebs-
sicherheitsverletzung führen könnte, prüfen alle ÜNB der Core CCR in 
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Abstimmung mit dem CCC, ob ein solcher Verstoß durch die Anwen-
dung von RA vermieden werden kann. In diesem Prozess koordiniert der 
CCC mit benachbarten CCCs und optional mit technischen Gegenpar-
teien die Verwendung von RA, die Auswirkungen auf benachbarte CCRs 
und optional auf technische Gegenparteien haben. Für diejenigen CNEC, 
bei denen alle verfügbaren RA nicht ausreichen, um eine Verletzung der 
Betriebssicherheit zu vermeiden, können die ÜNB der Core CCR in Ab-
stimmung mit dem CCC die 𝑅𝐴𝑀 ,  bzw. die 
𝑅𝐴𝑀 ,  bis zum Höchstwert, der eine Verletzung der Be-
triebssicherheit vermeidet, verringern. Diese Verringerung wird als ‚koor-
dinierte Validierungsanpassung‘ (𝐶𝑉𝐴) bezeichnet und die angepasste 
𝑅𝐴𝑀 wird als ‚𝑅𝐴𝑀 vor der individuellen Validierung‘ bezeichnet 
(𝑅𝐴𝑀 ).“ 

Absatz 4 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„4. Die koordinierte Validierung gemäß Absatz 3 wird schrittweise einge-
führt. In den ersten zweiundvierzig Monaten nach der Einführung dieser 
Methode gemäß Artikel 28 Absatz 3 kann sich die koordinierte Validierung 
auf den Austausch von Informationen über die verfügbaren (kostenneutra-
len und kostenbehafteten) RA im Core CCR und die Beratung der einzel-
nen ÜNB durch einen CCC auf der Grundlage ihrer Betriebserfahrung be-
schränken. Nach Ablauf der zweiundvierzig Monate wird das vereinfachte 
Verfahren durch eine vollständige Analyse gemäß den Absätzen 4a bis 4h 
ersetzt.  

4a. Der koordinierte Validierungsprozess im Core CCR gemäß Absatz 4 
Satz 3 wird vom CCC und den ÜNB der Core CCR und optional von den 
technischen Gegenparteien gemäß Artikel 13 Absatz 2 nach dem folgenden 
Verfahren durchgeführt: 

Schritt 1: Der CCC verwendet die Eingaben gemäß Absatz 4b; 

Schritt 2: Der CCC wählt gemäß Absatz 4c die Umstände aus, bei denen 
es sich um mögliche Marktergebnisse handelt, die bewertet werden sol-
len, um festzustellen, ob das Elektrizitätsversorgungssystem sie unter 
Berücksichtigung der Anforderungen an die Betriebssicherheit erfüllen 
kann; 

Schritt 3: Der CCC analysiert die ausgewählten Umstände unter Be-
rücksichtigung der Kriterien gemäß Absatz 4d und unter Anwendung 
der Methode zur Optimierung der Entlastungsmaßnahme gemäß Absatz 
4e; 

Schritt 4: Der CCC legt in Abstimmung mit den ÜNB der Core CCR 
und optionalen technischen Gegenparteien gemäß Artikel 13 Absatz 2 
die CVA gemäß Absatz 4f fest; 

Schritt 5: Der CCC berechnet die 𝑅𝐴𝑀  gemäß Absatz 4g; 
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Schritt 6: Der CCC verbreitet die Ergebnisse der Schritte 2, 3, 4 und 5 
gemäß Absatz 4h, damit die ÜNB der Core CCR und die technischen 
Gegenparteien gemäß Artikel 13 Absatz 2 sie bei den einzelnen Schrit-
ten des Validierungsprozesses berücksichtigen können; 

4b. Der CCC stützt sich bei der vollständigen koordinierten Validierung 
auf die folgenden Angaben: 

„a. den CZC-Bereich auf der Grundlage der Lastflussparameter vor der 
Validierung gemäß Artikel 19 und, falls der erweiterte LTA-Ansatz ge-
mäß Artikel 18 Absatz 1a Buchstabe b angewandt wird, den LTA-Be-
reich; 

b. CGM 

c. alle erwarteten verfügbaren (nicht kostenintensiven und kosteninten-
siven) RA in der Core CCR und optional in Regelzonen von technischen 
Gegenparteien gemäß Artikel 13 Absatz 2, definiert in Übereinstim-
mung mit Artikel 22 der SO-Verordnung. Diese können vorbehaltlich 
der Abstimmung mit den jeweiligen Anschluss-ÜNB auch RA aus Ge-
botszonen außerhalb der Core CCR umfassen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass RA unter den Modellierungsannahmen verfügbar sind, kann bei 
der Bereitstellung von RA in Betracht gezogen werden; 

d. eine Liste von Netzelementen und Ausfallvarianten, die bei der Be-
wertung der Betriebssicherheit zu berücksichtigen sind. Jeder ÜNB der 
Core CCR und optional jede technische Gegenpartei gemäß Artikel 13 
Absatz 2 stellt dem CCC eine solche Liste zur Verfügung. Jedes Netze-
lement aus dem CGM mit einer Spannungsebene größer oder gleich 220 
kV kann berücksichtigt werden. Die Standardeigenschaften dieser Net-
zelemente sind, dass sie nach einer koordinierten Validierung im Hin-
blick auf ihre Betriebssicherheitsgrenzen nicht überlastet werden dür-
fen. Jeder ÜNB der Core CCR und optional jede technische Gegenpartei 
gemäß Artikel 13 Absatz 2 kann zwei Parameter festlegen, um die Ei-
genschaften der einzelnen Netzelemente zu ändern. Erstens kann der 
maximale Lastfluss eines Netzelements erhöht werden. Zweitens kann 
ein Netzelement als gescanntes Netzelement angegeben werden. Die ge-
scannten Netzelemente dürfen nicht überlastet werden bzw. keine zu-
sätzliche Überlastung erhalten, wie in Absatz 4d beschrieben. 

ÜNB der Core CCR können beschließen, dass der CCC die vollständige 
koordinierte Validierung auf weitere Eingaben stützt, solange dies inner-
halb der Grenzen von Artikel 3 Absätze b, c und d CACM liegt. ÜNB der 
Core CCR können die Parameter und Schwellenwerte der Eingaben än-
dern, wenn eine Eingabe erhebliche Auswirkungen auf die resultierende 
CZC haben würde, solange dies innerhalb der Grenzen von Artikel 3 Ab-
sätze b, c und d CACM liegt. Der CCC berichtet vierteljährlich über die 
initiale Einrichtung und jede Änderung des Inputs oder seiner Parameter 
und Schwellenwerte, zusammen mit ihren Auswirkungen und einer ange-
messenen Begründung. Der CCC gibt eine solche Änderung mindestens 
zwei Arbeitstage vor ihrem Inkrafttreten öffentlich bekannt. 
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4c. Der CCC wählt separat für jede DA CC MTU mindestens einen Um-
stand aus, der in der koordinierten Validierung gemäß Absatz 4 Satz 3 ana-
lysiert werden soll. Die Anzahl der Umstände muss unter Berücksichtigung 
der für die Durchführung der koordinierten Validierung verfügbaren Zeit 
und der Komplexität der Analyse pro Umstand gemäß Absatz 4e ausrei-
chend groß sein. Während der Durchführung der koordinierten Validierung 
gemäß Absatz 4 Satz 3 müssen die ÜNB der Core CCR und optional die 
technischen Gegenparteien gemäß Artikel 13 Absatz 2:  

a. eine gerechtfertigte Abwägung zwischen der Komplexität der Ana-
lyse und der Anzahl der Umstände vornehmen;  

b. Kriterien für die Auswahl der Umstände festlegen. ÜNB der Core 
CCR können die Kriterien nach der Umsetzung ändern, um der Ent-
wicklung der technischen Bedingungen oder der Marktbedingungen 
Rechnung zu tragen, solange dies innerhalb der Grenzen von Artikel 3 
Absätze b, c und d CACM liegt. Der CCC berichtet vierteljährlich über 
jede Änderung der Kriterien, zusammen mit ihren Auswirkungen und 
einer angemessenen Begründung. 

Austausche an Grenzen zu Nicht-Core Gebotszonen über AHC werden bei 
der Definition und Auswahl der Umstände genauso behandelt wie Austau-
sche an Core Grenzen. Der grenzüberschreitende Handel mit technischen 
Gegenparteien kann bei der Auswahl der Umstände optional berücksichtigt 
werden. 

4d. Bei der Analyse eines Umstands verwendet der CCC das CGM und 
wendet die Lastflussberechnung und die Ausfallvarianten-Rechnung an. 
Die Nettopositionen der Gebotszonen im CGM werden in Richtung der 
Nettopositionen des Umstands verschoben. Diese Verschiebung erfolgt 
grundsätzlich unter Verwendung des GSK gemäß Artikel 9. Eine Abwei-
chung vom GSK ist erlaubt, sofern die Einspeisung von Erzeugungsanla-
gen verändert wird, um eine Verletzung der technischen Grenzen der Er-
zeugungsanlagen zu verhindern. Das RA-Potenzial im Zusammenhang mit 
dem Redispatch wird angepasst, um die Dispatch-Änderungen zwischen 
dem CGM und dem Umstand zu berücksichtigen. 

Für jeden Umstand in jeder DA CC MTU wird der maximal zulässige Last-
fluss auf jedem gescannten Netzelement falls erforderlich so erhöht, dass 
die Differenz zwischen dem maximal zulässigen Lastfluss und dem Last-
fluss nach dem Ausfall in dem Umstand vor der Optimierung der Entlas-
tungsmaßnahme gemäß Absatz 4e mindestens so groß ist wie ein Schwel-
lenwert, der nach dem in Absatz 4b beschriebenen Verfahren festgelegt 
wird. 

4e. Der CCC führt eine RA-Optimierung durch, um für jeden Umstand in 
jeder DA CC MTU zu bestimmen, inwieweit dieser Umstand im Hinblick 
auf die Betriebssicherheit realisiert werden könnte. Der Umstand kann 
vollständig verwirklicht werden, wenn alle Verletzungen der Betriebssi-
cherheit, die nach der Verlagerung des CGM in den Umstand gemäß Ab-
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satz 4c und unter Berücksichtigung der Netzelemente, Ausfälle und Eigen-
schaften gemäß Absatz 4b Buchstabe d auftreten könnten, durch die An-
wendung von RA vollständig beseitigt werden können. Falls der Umstand 
nicht realisiert werden kann, ohne Einschränkungen der Betriebssicherheit 
zu verletzen, muss die RA-Optimierung das Ausmaß dieser Verletzung be-
stimmen. Die RA-Optimierung soll außerdem einen alternativen Umstand 
bestimmen, der dem ursprünglichen so ähnlich wie möglich ist, aber ohne 
Verletzung der Einschränkungen der Betriebssicherheit umgesetzt werden 
kann.  

Bei der RA-Optimierung werden dieselben Arten von RA berücksichtigt, 
die im ROSC-Prozess der Core CCR verwendet werden, der die gemäß 
Artikel 76 Absatz 1 der SO-Verordnung entwickelte Methode umsetzt, 
oder andere Engpassmanagement-Planungsprozesse der ÜNB der Core 
CCR oder optional technischer Gegenparteien. Um die Komplexität der 
RA-Optimierung zu begrenzen und in Übereinstimmung mit den in Absatz 
4b dargelegten Anforderungen und Verpflichtungen können die ÜNB der 
Core CCR und optional die technischen Gegenparteien die Eingaben der 
koordinierten Validierung anpassen, um die geschätzte Auswirkung der 
Engpassmanagement-Planungsverfahren widerzuspiegeln, während sie 
gleichzeitig die Einschränkungen der Betriebssicherheit einhalten. Solche 
Anpassungen können unter anderem das Ignorieren von Netzelementen 
oder das Zulassen einer bestimmten Überlast umfassen. Bei der RA-Opti-
mierung werden präventive und kurative RA berücksichtigt, wobei der 
Nutzen der kurativen RA ganz oder teilweise geteilt wird. 

Die RA-Optimierung ist so zu spezifizieren, dass der Einsatz von RA einer 
Reduzierung auf das notwendige Maß vorausgeht, damit der Umstand re-
alisiert werden kann. Die RA-Optimierung wird in Übereinstimmung mit 
dem Ansatz zur Bestimmung der Grenzen der CZC gemäß Absatz 4f kon-
zipiert. 

ÜNB der Core CCR können die folgenden Mittel anwenden, um die RA-
Optimierung zu lockern oder einzuschränken: 

a. Um unnötig strenge Einschränkungen zu vermeiden, können die ÜNB 
der Core CCR Optimierungsparameter festlegen. Diese können unter 
anderem darin bestehen, dass niedrige Sensitivitäten der Auslastung auf 
Netzelementen in Bezug auf RA und/oder gebotszonenübergreifende 
Austausche ignoriert werden; 

b. Zur Berücksichtigung von Einschränkungen des ROSC-Prozesses der 
Core CCR, der die gemäß Artikel 76 Absatz 1 der SO-Verordnung ent-
wickelte Methode umsetzt, oder anderer Engpassmanagement-Pla-
nungsprozesse der ÜNB der Core CCR oder der optionalen technischen 
Gegenparteien können die ÜNB der Core CCR und die optionalen tech-
nischen Gegenparteien Grenzen für die Anzahl der RA und/oder für die 
Gesamtmenge des Redispatch festlegen, die gleichzeitig angewendet 
werden können. Diese Grenzen können für Untergruppen von RA fest-
gelegt werden. 
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c. Die ÜNB der Core CCR können die Zielfunktion so definieren, dass 
das Ausmaß der Verstöße gegen die Betriebssicherheit minimiert 
und/oder das Ausmaß, in dem der gebotszonenübergreifende Austausch 
dem Umstand entspricht, maximiert wird.  

4f. Wenn ein oder mehrere Umstände für eine DA CC MTU nicht in vollem 
Umfang realisiert werden können, begrenzt der CCC die gebotszonenüber-
greifende Kapazität so, dass die maximale Auslastung der Netzelemente, 
die in jedem Fall zu Verletzungen der Betriebssicherheit führen würde, re-
duziert wird, um die Grenzen der Betriebssicherheit einzuhalten. CNEC 
mit angewandter 𝐶𝑉𝐴 müssen hinreichend wirksam sein, um die Auslas-
tung der Netzelemente zu reduzieren, bei denen unter den Umständen ohne 
𝐶𝑉𝐴 die Grenzen der Betriebssicherheit verletzt würden. 

Wenn mehrere Umstände zur 𝐶𝑉𝐴 in einer bestimmten DA CC MTU füh-
ren, ist der endgültige 𝐶𝑉𝐴 pro CNEC das Maximum über alle Umstände. 

Die ÜNB der Core CCR erwägen eine Mindestkapazitätsuntergrenze in 
Form des Prozentsatzes der 𝑅𝐴𝑀  im Verhältnis zur maximal zulässigen 
Wirkleistung pro CNEC (𝐹 .) gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d. 
Die 𝐶𝑉𝐴 ist so zu begrenzen, dass diese Untergrenze eingehalten wird, so 
dass alle verbleibenden Verletzungen der Betriebssicherheit der individu-
ellen Validierung überlassen werden. 

Vorbehaltlich eines vorherigen Abgleichs mit den anderen ÜNB der Core 
CCR, dem CCC und gegebenenfalls den technischen Gegenparteien, bei 
dem versucht wurde, die Gründe für die Ablehnung zu klären, kann ein 
ÜNB der Core CCR alle 𝐶𝑉𝐴, die sich aus einem oder mehreren Umstän-
den in einer oder mehreren DA CC MTU ergeben, mit Begründung ableh-
nen. Im Falle einer solchen Ablehnung wird die endgültige 𝐶𝑉𝐴 neu be-
rechnet, als ob sich aus den abgelehnten Umständen keine 𝐶𝑉𝐴 ergeben 
hätte. 

4g. Der CCC berechnet für jede CNEC: 

(a) die 𝑅𝐴𝑀 vor der individuellen Validierung wie folgt; 

𝑅𝐴�⃗� , = 𝑅𝐴�⃗� , − 𝐶𝑉�⃗� 

Gleichung 19c 

(b) bei Anwendung des erweiterten LTA-Ansatzes gemäß Artikel 18 
Absatz 1a Buchstabe b die 𝑅𝐴𝑀 vor der individuellen Validierung wie 
folgt: 

𝑅𝐴�⃗� , = 𝑅𝐴�⃗� , − 𝐶𝑉�⃗� 

Gleichung 19d 

4h. Der CCC teilt mit jedem ÜNB der Core CCR und jeder technischen 
Gegenpartei gemäß Artikel 13 Absatz 2 alle Informationen, die erforder-
lich sind, um die Kohärenz der nachfolgenden individuellen Validierung 
mit der koordinierten Validierung zu unterstützen. Diese Informationen 
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müssen mindestens die analysierten Umstände, die angewandten RA und 
gegebenenfalls die nach der koordinierten Validierung verbleibenden Be-
triebssicherheitsverletzungen umfassen.“ 

Absatz 5 Buchstabe b wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„b. wenn alle verfügbaren kostenintensiven und nicht kostenintensiven 
RA nicht ausreichen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, unter 
Berücksichtigung der Analyse des CCC gemäß Absatz 4 und in Abstim-
mung mit dem CCC, falls erforderlich;“ 

Absatz 14 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„14. Der vierteljährliche Bericht muss darüber hinaus mindestens die fol-
genden aggregierten Informationen beinhalten: 

a. Statistiken zur Anzahl der von den unterschiedlichen ÜNBs 
vorgenommenen Verringerungen sowie deren Ursachen, Volumen 
und der geschätzte Verlust in der ökonomischen Rente; sowie 
b. allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung von gebotszonenüber-
greifenden Kapazitätsverringerungen in der Zukunft. 
c. Änderungen der Eingaben, Parameter oder Schwellenwerte der 
koordinierten Validierung gemäß Absatz 4b.“ 

Absatz 15 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„15. Wenn die Kapazität eines bestimmten ÜNB der Core CCR in mehr 
als 1 % der DA CC MTU des analysierten Quartals für Grenzen der Be-
triebssicherheit reduziert wird, legt der betreffende ÜNB dem CCC einen 
detaillierten Bericht und einen Aktionsplan vor, in dem beschrieben wird, 
wie solche Abweichungen in Zukunft voraussichtlich gemildert und ge-
löst werden. Dieser Bericht und Aktionsplan wird dem Quartalsbericht 
als Anhang beigefügt.“ 

9. Artikel 22. Das Fallback-Verfahren für die Day-Ahead-Kapazitätsberech-
nung wird durch eine entsprechende Aktualisierung von Absatz b geändert: 

„b. Wenn die Day-Ahead-Kapazitätsberechnung die Lastflussparameter 
für drei oder mehr aufeinanderfolgende Stunden nicht liefert, definieren 
die ÜNB der Core CCR die fehlenden Parameter, indem sie die standard-
mäßigen Lastflussparameter berechnen. Eine solche Berechnung erfolgt 
auch, wenn es nicht möglich ist, die fehlenden Parameter gemäß Punkt a 
zu überbrücken, oder in der in Artikel 20 Absatz 9 beschriebenen Situation. 
Die Berechnung der Lastflussparameter basiert auf den langfristig zuge-
wiesenen Kapazitäten, die von den ÜNB gemäß Artikel 4 Absatz 4 Buch-
stabe a bereitgestellt werden. Die Kapazitäten an den bilateralen Core Ge-
botszonengrenzen und an den AHC-Grenzen werden auf der Grundlage der 
LTA-Kapazität für jede orientierte Gebotszonengrenze festgelegt:“ 

10. Artikel 25. Die Veröffentlichung der Daten wird geändert und Absatz 8 ent-
sprechend hinzugefügt: 
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„8. Änderungen des Schwellenwerts gemäß Artikel 12 Absatz 4 werden 
mindestens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht. Die Mit-
teilung enthält mindestens folgende Angaben: 

a. den aktuell angewandten Schwellenwert;  

b. der Tag des Inkrafttretens des neuen Schwellenwerts;  

c. Die Werte des neuen Schwellenwerts; und 

d. eine angemessene Begründung für die Änderung.“ 

11. Artikel 27.  Überwachung, Berichterstattung und Information an die zentra-
len Regulierungsbehörden in Absatz 5 entsprechend geändert: 

„5. Der CCC erstellt und veröffentlicht, gegebenenfalls mit Unterstützung 
der ÜNB der Core CCR, einen vierteljährlichen Bericht, der den Berichts-
pflichten gemäß den Artikeln 7, 12, 20, 25 und 28 dieser Methode ent-
spricht: 
(a) Gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b sammelt der CCC alle Be-

richte zur Analyse der Wirksamkeit der relevanten Vergabebeschrän-
kungen, die er von den betroffenen ÜNB während des Berichtszeit-
raums erhalten hat, und fügt sie dem Quartalsbericht bei. 

(b) Gemäß Artikel 20 Absatz 13 Buchstabe f liefert der CCC sämtliche 
Informationen über die Reduktionen der gebotszonenübergreifenden 
Übertragungskapazitäten, gegebenenfalls mit Hilfe einer detaillierten 
Analyse von den betroffenen ÜNB.  

(c) Gemäß Artikel 28 Absatz 3 berichten die ÜNB der Core CCR wäh-
rend der Umsetzung dieser Methode über ihre kontinuierliche Über-
wachung der Auswirkungen und Leistung der Anwendung der vorlie-
genden Methode. 
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(d) Gemäß Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe g haben die ÜNB der Core 
CCR Lastflüsse aus Nettopositionen, die sich aus der SDAC ergeben, 
für jedes CNEC und jede externe Einschränkung der finalen Last-
flussparameter zu melden. 

(e) Gemäß Artikel 12 Absatz 4 berichten die ÜNB der Core CCR über 
die Abweichung der wirtschaftlichen und sozialen Wohlfahrt, die 
durch die Einführung einer PTDF-Schwelle ungleich Null verursacht 
wurde.“ 

Artikel 2 
Änderungen der Harmonisierung des FRM-Ansatzes 

1. Artikel 8.  Die Methode für die Zuverlässigkeitsmarge wird wie folgt geän-
dert: 

Absatz 7 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„7. Spätestens sechzig Monate nach der Einführung dieser Methode ge-
mäß Artikel 28 Absatz 3 führen die ÜNB der Core CCR gemeinsam die 
erste FRM-Berechnung gemäß der oben beschriebenen Methode und auf 
der Grundlage der Daten durch, die mindestens das erste Jahr der Anwen-
dung dieser Methode abdecken. Innerhalb derselben Frist legen alle ÜNB 
der Core CCR allen Core Regulierungsbehörden einen Vorschlag zur Än-
derung dieser Methode gemäß Artikel 9 Absatz 13 der CACM-Verord-
nung sowie das in Absatz 9 genannte Begleitdokument vor. Der Ände-
rungsvorschlag muss einen Ansatz und eine Begründung für die Auswahl 
der FRM aus dem Bereich zwischen den unteren und den oberen Schätz-
werten sowie mögliche nächste Schritte zur Optimierung des Prozesses 
beinhalten, um sich der tatsächlichen FRM so weit wie möglich zu nä-
hern.“ 

Absatz 10 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„10. „Bis der Vorschlag zur Änderung dieser Methode gemäß Absatz 7 
von allen Core-Regulierungsbehörden genehmigt worden ist, verwenden 
die ÜNB der Core CCR FRM-Werte gleich 10 % von 𝐹 . gemäß Arti-
kel 6 Absatz 2.“  
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Artikel 3 
 Methode für Vergabebeschränkungen 

1. Artikel 7.  Methode für Vergabebeschränkungen wird entsprechend geän-
dert: 

Absatz 3 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„3. Externe Beschränkungen können von einem in Anhang 1 aufgeführ-
ten ÜNB der Core CCR während eines Übergangszeitraums von vier Jah-
ren nach der Umsetzung dieser Methode gemäß Artikel 28 Absatz 3 und 
in Übereinstimmung mit den Gründen und der Methode für die Berech-
nung externer Beschränkungen, wie in Anhang 1 dieser Methode angege-
ben, verwendet werden. Während dieses Übergangszeitraums werden die 
betroffenen ÜNB der Core CCR: 

a. den Wert der externen Beschränkungen gemäß Anhang 1 
und in jedem Fall mindestens vierteljährlich berechnen und die 
Ergebnisse der zugrunde liegenden Analyse veröffentlichen; 
b. für den Fall, dass die externe Beschränkung in mehr als 
0,1 % der Stunden in einem Quartal einen von Null abweichenden 
Schattenpreis aufwies, dem CCC einen Bericht vorlegen, in dem 
Folgendes analysiert wird: (i) für jede DA CC MTU, in der die ex-
terne Beschränkung einen von Null abweichenden Schattenpreis 
aufwies, den Verlust an wirtschaftlichem Überschuss aufgrund der 
externen Beschränkung und die Wirksamkeit der Vergabebe-
schränkung bei der Verhinderung der Verletzung der zugrundelie-
genden Betriebssicherheitsgrenzen und (ii) alternative Lösungen 
zur Behebung der zugrundeliegenden Betriebssicherheitsgrenzen. 
Der CCC nimmt diesen Bericht als Anhang in den vierteljährli-
chen Bericht gemäß Artikel 27 Absatz 5 auf; 
c. falls zutreffend und wenn es effizienter ist, alternative Lö-
sungen gemäß Punkt b umsetzen.“ 

Absatz 4 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„4. Sofern die betroffenen ÜNB der Core CCR keine alternativen Lösun-
gen gemäß dem vorstehenden Absatz finden und implementieren konn-
ten, können sie binnen zweiundvierzig Monaten nach der Implementie-
rung der vorliegenden Methode gemäß Artikel 28 Absatz 3 – zusammen 
mit allen anderen ÜNB der Core CCR – allen Regulierungsbehörden ei-
nen Vorschlag für eine Änderung der vorliegenden Methode gemäß Arti-
kel 9 Absatz 13 der CACM-Verordnung vorlegen. Ein derartiger Vor-
schlag muss mindestens Folgendes umfassen:“ 

Absatz 9 wird eingeführt und lautet wie folgt: 

„9. Wenn ein oder mehrere ÜNB der Core CCR beabsichtigen, die in Ar-
tikel 7 Absatz 1 genannten externen Beschränkungen anzuwenden, legen 
die betreffenden ÜNB der Core CCR zusammen mit allen anderen ÜNB 
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der Core CCR allen Core Regulierungsbehörden einen Vorschlag zur Än-
derung dieser Methode gemäß Artikel 9 Absatz 13 der CACM-Verord-
nung vor. Ein derartiger Vorschlag muss mindestens Folgendes umfas-
sen:  

a. die technische und rechtliche Begründung für die Notwendig-
keit der Anwendung der externen Beschränkungen unter Angabe 
der zugrundeliegenden Betriebssicherheitsgrenzwerte und eine Er-
läuterung, warum diese nicht effizient in 𝐼 . und 𝐹 . umge-
wandelt werden können;  
b. die Methode zur Berechnung des Wertes externer Beschränkun-
gen, einschließlich der Häufigkeit der Neuberechnung.“ 

2. Artikel 23. Berechnung von ATC für das SDAC-Ausweichverfahren ist in 
Absatz 3 Buchstabe c wie folgt abzuändern: 

„c. Falls definiert, wird davon ausgegangen, dass die globalen Vergabebe-
schränkungen die Core-Nettopositionen gemäß Artikel 7 Absatz 6 ein-
schränken, und sie werden nach der in Artikel 18 Absatz 2 beschriebenen 
Methode beschrieben. Diese Beschränkungen werden für angebotene ge-
botszonenübergreifende Kapazitäten an den verbleibenden Grenzen der 
Nicht-Core-Gebotszonen angepasst.“ 

 

3. Anhang 1: Begründung der Anwendung und Methode zur Berechnung externer 
Beschränkungen soll wie folgt abgeändert werden 

Der Titel von Anhang 1 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„Anhang 1: Liste der ÜNB der Core CCR und ihre Begründungen der 
Anwendung und Methode zur Berechnung externer Beschränkungen“ 

Der Text von Anhang 1 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„Externe Beschränkungen dürfen von folgenden ÜNB der Core CCR an-
gewendet werden: 
1: Polen – PSE 
 
Der folgende Abschnitt legt die Begründung für die Anwendung und der-
zeit von jedem ÜNB der Core CCR verwendeten Methode zur Gestaltung 
und Implementierung externer Beschränkungen im Detail dar. Die recht-
liche Interpretation der Berechtigung zur Anwendung externer Beschrän-
kungen und die Beschreibung ihres Beitrages zu den Zielen der CACM-
Verordnung sind Teil der Erläuterungsnotiz. 
  
1. Polen:  
PSE kann eine externe Beschränkung zur Begrenzung des Imports und 
Exports der polnischen Gebotszone anwenden. 
Technische und rechtliche Begründung 
Die Implementierung externer Beschränkungen, wie von PSE angewandt, 
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steht in einem Zusammenhang mit dem in Polen angewandten integrier-
ten Fahrplanerstellungsverfahren IPS (auch als zentrales Dispatch-Modell 
bezeichnet) und der Art und Weise, wie Reservekapazität von PSE si-
chergestellt wird. Innerhalb des aktuellen Rechtsrahmens in Polen gibt es 
keinen expliziten Beschaffungsprozess für Regelleistungsreserven – was 
einen erheblichen Unterschied zwischen Polen und anderen Ländern der 
Core CCR in Bezug auf den Ansatz zur Sicherstellung der Verfügbarkeit 
von Erzeugungsreserven darstellt. Daher besteht für Polen die einzige 
Möglichkeit, ausreichende Erzeugungsreserven zu gewährleisten, darin, 
Vergabebeschränkungen zu verwenden und damit eine Grenze für die 
Stromimporte oder -exporte im SDAC festzulegen. Kapazitätsvergabebe-
schränkungen sind ein gesetzlich vorgeschriebenes Mittel, das in der 
CACM-Verordnung definiert ist (Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 21 Ab-
satz 1Buchstabe a Ziffer ii CACM).  
In einem zentralen Dispatch-Modell setzen die ÜNB Erzeugungseinhei-
ten ein, um das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Nachfrage zu 
wahren und eine sichere Energielieferung zu gewährleisten. Dabei wer-
den betriebliche Einschränkungen, Übertragungsbeschränkungen und Re-
servekapazitätsanforderungen berücksichtigt. Dies wird in einem inte-
grierten Fahrplanerstellungsverfahren als einzelnes Optimierungsproblem 
realisiert, das als „Security Constrained Unit Commitment“ (SCUC) und 
„Economic Dispatch“ (SCED) bezeichnet wird.  
Das integrierte Fahrplanerstellungsverfahren beginnt nach der Day-
Ahead-Kapazitätsberechnung und der SDAC und läuft bis zur Echtzeit. 
Das bedeutet, dass Reservekapazität seitens des ÜNB nicht vor der 
SDAC blockiert wird und tatsächlich nicht aus dem Großhandelsmarkt 
und der SDAC herausgenommen wird. Sofern Regelreserveanbieter (Er-
zeugungseinheiten) gleichwohl aufgrund hoher Exporte bereits zu viel 
Energie am Day-Ahead-Markt verkauft hätten, wären sie gegebenenfalls 
nicht in der Lage, im Rahmen des integrierten Fahrplanerstellungsverfah-
rens ausreichend Aufwärts- oder Abwärts-Reservekapazität bereitzustel-
len.[1]  
Im Rahmen des oben erwähnten integrierten Fahrplanerstellungsverfah-
rens werden die an das Übertragungsnetz angeschlossenen Erzeugungs-
einheiten vom Netzbetreiber PSE mit dem Ziel disponiert, die zwischen 
den Marktteilnehmern auf dem Großhandelsmarkt geschlossenen Strom-
abnahmeverträge einzuhalten und gleichzeitig die Gesamtkosten der 
Energieversorgung zu minimieren. Dabei ist PSE verpflichtet, die Bedin-
gungen für den Betrieb des Elektrizitätsversorgungssystems sowie die 
technischen Merkmale der Erzeugungseinheiten sowohl auf der Ebene 
der einzelnen Erzeugungseinheiten als auch auf der Ebene der Kraft-
werke zu berücksichtigen.  
Vergabebeschränkungen dienen somit als Mittel, um die Regelreservean-
bieter daran zu hindern, zu viel Energie auf dem Day-Ahead-Markt zu 
verkaufen, so dass sichergestellt und durchgesetzt werden kann, dass sie 
in der Lage sind, ausreichende Reservekapazitäten im integrierten Fahr-
planerstellungsverfahren, der nach dem Day-Ahead-Markt durchgeführt 
wird, bereitzustellen. Diese Einschränkung lässt sich nicht effizient in 
Übertragungskapazitäten von kritischen Netzelementen ausdrücken, die 
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dem Markt angeboten werden. Sollte sich die Grenze in Form einer ent-
sprechenden Anpassung in durch PSE angebotenen gebotszonenübergrei-
fenden Übertragungskapazitäten niederschlagen, würde dies implizieren, 
dass PSE die wahrscheinlichste Marktrichtung (Importe bzw. Exporte an 
bestimmten Interkonnektoren) erraten müsste und die gebotszonenüber-
greifenden Kapazitäten in diesen Richtungen entsprechend verringern 
müsste. Beim lastflussbasierten Ansatz müsste dies bei jedem CNEC in 
Form von Kürzungen der RAM erfolgen. Aus Sicht der Marktteilnehmer 
ist ein solcher Ansatz aufgrund inhärenter Unsicherheiten in den Markter-
gebnissen jedoch durch das Risiko eines suboptimalen Splits von Vergab-
ebeschränkungen an einzelnen Interconnections – überschätzt an einer In-
terconnection und unterschätzt an der anderen bzw. umgekehrt – belastet. 
Außerdem würde eine solche Reduzierung der RAM den gebotszonen-
übergreifenden Handel für alle Grenzen der Gebotszone einschränken, 
die Auswirkungen auf die polnischen CNEC haben (d.h. Transitströme), 
während sich die Vergabebeschränkung nur auf den Import oder Export 
der polnischen Gebotszone auswirkt, während der Handel der anderen 
Gebotszonen davon unberührt bleibt.   
Vergabebeschränkungen werden im DA-Vergabeprozess angewandt, wo-
bei die Werte in D-1 für jede Stunde individuell auf der Grundlage der 
Analyse der Leistungsbilanz der Erzeugung für diese Stunde bestimmt 
werden. Sie werden für das gesamte polnische Elektrizitätsversorgungs-
system bestimmt, d. h. dass sie gleichzeitig für alle CCR angewandt wer-
den können, in denen PSE mindestens eine Gebotszonengrenze hat (d. h. 
Core, Baltic und Hansa). Diese Lösung ist die effizienteste Anwendung 
externe Beschränkungen. Die separate Berücksichtigung von Vergabebe-
schränkungen in jeder Kapazitätsberechnungsregion würde von PSE ver-
langen, globale externe Beschränkungen in CCR-bezogene Unterwerte zu 
splitten, was weniger effizient wäre, als den globalen Wert beizubehalten. 
Darüber hinaus ist in den Stunden, in denen Polen aufgrund eines Versto-
ßes gegen die Mindestanforderungen für Abwärts-Reservekapazität nicht 
in der Lage ist, weiteren Strom aufzunehmen oder Polen aufgrund unzu-
reichender Aufwärts-Reservekapazität nicht in der Lage ist, weiteren 
Strom zu exportieren, die polnische Übertragungsinfrastruktur weiterhin 
für den grenzüberschreitenden Handel zwischen anderen Gebotszonen 
sowie zwischen unterschiedlichen CCR verfügbar. 

[1] Diese Schlussfolgerung gilt gleichermaßen für den Fall fehlender Abwärts-Regelleistung, die gefährdet wäre, wenn 
Regelreserveanbieter (Erzeugungseinheiten) aufgrund zu hoher Importe zu wenig Energie am Day-Ahead-Markt ver-
kaufen. 

 
Methode zur Berechnung des Wertes externer Beschränkungen  
Bei der Bestimmung von externen Beschränkungen berücksichtigt PSE 
die aktuellsten Informationen zu den technischen Eigenschaften von Er-
zeugungseinheiten, der prognostizierten Elektrizitätsversorgungssystem-
last sowie den im gesamten polnischen Elektrizitätsversorgungssystem 
benötigten Mindestreservemargen, um einen sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten und Import-/Exportverträge abzudecken, die aus früheren Kapazi-
tätsvergabe-Zeitbereichen einzuhalten sind.  
Externe Beschränkungen sind bidirektional, mit unabhängigen Werten 
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für jede DA CC MTU und gelten separat für Import- und Exportrichtun-
gen nach und von Polen. 
Für jede Stunde werden die Beschränkungen nach den folgenden Glei-
chungen berechnet: 
 

𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇 ä = 𝑃 − (𝑃 + 𝑃 ) + 𝑃 − (𝑃 + 𝑃 ) (1) 
𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇 ä = 𝑃 − 𝑃 − 𝑃 − 𝑃    (2) 

 
Wobei gilt: 

𝑃  Summe aller verfügbaren Erzeugungskapazitäten zent-
ral eingesetzter Einheiten, wie von den Erzeugungsan-
lagen angegeben1 

𝑃  Summe der technischen Minima der verfügbaren zent-
ral eingesetzten Erzeugungseinheiten 

𝑃  Summe der Pläne von Erzeugungseinheiten, die nicht 
zentral von den Erzeugungsanlagen eingesetzt werden 
(für wetterabhängige variable Erzeugung: prognosti-
ziert von PSE) 

𝑃  Erzeugung aufgrund von Netzeinschränkungen nicht 
verfügbar (sowohl Abschaltplanung und/oder voraus-
sichtliche Engpässe) 

𝑃  Berichtigung der Erzeugungs-Nichtverfügbarkeit auf-
grund von Problemen, die nicht von den Erzeugungsan-
lagen angegeben wurden, prognostiziert von PSE auf-
grund außergewöhnlicher Umstände (z. B. Kühlungs-
zuständen oder verlängerten Instandsetzungsarbeiten) 

𝑃  Von PSE prognostizierter Bedarf 

𝑃  Mindestreserve für Aufwärtsregulierung 

𝑃  Mindestreserve für Abwärtsregulierung 

 
Zur Veranschaulichung ist der Prozess der praktischen Festlegung der ex-
ternen Beschränkungen im Rahmen der Day-Ahead-Kapazitätsberech-
nung in Abbildungen 1 und 2 dargestellt. Die Abbildungen veranschauli-
chen, wie PSE am Morgen von D-1 eine Prognose der polnischen Strom-
bilanz für jede Stunde des Liefertages erstellt, um die Reserven an Erzeu-
gungskapazitäten zu ermitteln, die für potenzielle Exporte bzw. Importe 
für den Day-Ahead-Markt zur Verfügung stehen.  

 
1 Es ist zu beachten, dass Erzeugungseinheiten, die auf der Grundlage strategischer Reserveverträge mit 
dem ÜNB aus dem Markt herausgehalten werden, in dieser Berechnung nicht berücksichtigt werden. 
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Eine externe Beschränkung in Exportrichtung ist anwendbar, sofern der 
DExport geringer ist als die Summe der gebotszonenübergreifenden Ka-
pazitäten an allen polnischen Interconnections in Exportrichtung. Eine 
externe Beschränkung in Importrichtung ist anwendbar, sofern der DIm-
port geringer ist als die Summe der gebotszonenübergreifenden Kapazitä-
ten an allen polnischen Interconnections in Importrichtung.  

 

1. Die Summe aller verfügbaren Erzeu-

gungskapazitäten zentral eingesetzter 

Einheiten, wie von den Erzeugungsan-

lagen angegeben, reduziert um: 

1.1. Nicht verfügbare Erzeugung 

aufgrund von Netzeinschrän-

kungen 

1.2. Berichtigung der Erzeugungs-

Nichtverfügbarkeit aufgrund 

von Problemen, die nicht von 

den Erzeugungsanlagen ange-

geben wurden, prognostiziert 

von PSE aufgrund außerge-

wöhnlicher Umstände (z. B. 

Kühlungszuständen oder ver-

längerten Instandsetzungsar-

beiten) 

2. Summe der Pläne von Erzeugungsein-

heiten, die nicht zentral von den Erzeu-

gungsanlagen eingesetzt werden (für 

wetterabhängige variable Erzeugung: 

prognostiziert von PSE) Von PSE 

prognostizierter Bedarf 
3. Minimal notwendige Reserve für Auf-

wärtsregulierung 

Abbildung 1: Bestimmung der externen Beschränkungen in Exportrich-
tung (Erzeugungskapazitäten, die für potenzielle Exporte verfügbar sind) 
im Rahmen der Day-Ahead-Kapazitätsberechnung. 
 

Erzeugung Last 

ΔExport 
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1. Summe der technischen 

Minima der zentral einge-

setzten Erzeugungsein-

heiten in Betrieb  

  
2. Summe der Pläne von Er-

zeugungseinheiten, die 

nicht zentral von den Er-

zeugungsanlagen einge-

setzt werden (für wetter-

abhängige variable Er-

zeugung: prognostiziert 

von PSE) 

  
3. Von PSE prognostizierter 

Bedarf, reduziert um: 
3.1  Minimal 
notwendige Re-
serve für Ab-
wärtsregulierung 

Abbildung 2: Bestimmung der externen Beschränkungen in Importrich-
tung (Reserven in Erzeugungskapazitäten, die für potenzielle Importe 
verfügbar sind) im Rahmen der Day-Ahead-Kapazitätsberechnung. 
 
Häufigkeit der Neubewertung  
Externe Beschränkungen werden in einem kontinuierlichen Prozess auf 
der Grundlage der aktuellsten Informationen für jeden Zeitrahmen der 
Kapazitätsvergabe – von Forward bis Day-Ahead und Intraday – be-
stimmt. Im Fall des Day-Ahead-Prozesses werden diese am Morgen von 
D-1 berechnet, was zu unabhängigen Werten für jede DA CC MTU, se-
parat für Import- und Exportrichtungen nach und von Polen, führt. 
 
Zeiträume, in denen externe Beschränkungen gelten 
Wie vorstehend beschrieben, werden externe Beschränkungen in einem 
kontinuierlichen Prozess für jeden Kapazitätsvergabe-Zeitbereich be-
stimmt, sodass sie für alle DA CC MTU des jeweiligen Vergabetages an-
wendbar sind. 

  

Erzeugung Last 

ΔImport 
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Artikel 4 
Änderungen zur Verschiebung von Studien nach dem Go-Live 

1. Artikel 5.  Die Definition der kritischen Netzelemente und der Ausfälle wird 
wie folgt geändert: 

Absatz 5 soll ersetzt werden und wie folgt lauten: 

„5. Spätestens sechzig Monate nach der Umsetzung dieser Methode ge-
mäß Artikel 28 Absatz 3 erstellen alle ÜNB der Core CCR gemeinsam 
eine Liste der internen Netzelemente (kombiniert mit den relevanten Aus-
fällen), die als CNEC zu definieren sind, und legen sie innerhalb dersel-
ben Frist allen Core Regulierungsbehörden als Vorschlag zur Änderung 
dieser Methode gemäß Artikel 9 Absatz 13 der CACM-Verordnung vor. 
Nach ihrer Genehmigung gemäß Artikel 9 der CACM-Verordnung bildet 
die Liste der internen CNEC einen Anhang zu dieser Methode.“ 

2. Artikel 9.  Erzeugungsverlagerungsschlüssel-Methode wird wie folgt geän-
dert: 

Absatz 6 wird ersetzt und lautet wie folgt: 

„6. Innerhalb von zweiundvierzig Monaten nach der Umsetzung dieser 
Methode gemäß Artikel 28 Absatz 3 erarbeiten alle ÜNB der Core CCR 
einen Vorschlag für die weitere Harmonisierung der Methode für den Er-
zeugungsverlagerungsschlüssel und legen ihn innerhalb derselben Frist 
allen Core Regulierungsbehörden als Vorschlag zur Änderung dieser Me-
thode gemäß Artikel 9 Absatz 13 der CACM-Verordnung vor. Der Vor-
schlag muss mindestens Folgendes umfassen: 

a. die Kriterien und Maßstäbe zur Ermittlung des Wirkungsgrads 
und der Leistung von GSKs und darüber hinaus die Möglichkeit 
eines quantitativen Vergleichs unterschiedlicher GSKs; und 
b. eine harmonisierte Erzeugungsverlagerungsschlüssel-Methode, 
erforderlichenfalls kombiniert mit Regelungen und Kriterien für 
die ÜNB im Hinblick auf eine Abweichung von der harmonisier-
ten Erzeugungsverlagerungsschlüssel-Methode.“ 

Artikel 5 
Änderungsantrag zu Advanced Hybrid Coupling 

1. Artikel 11. Die Berechnung der Energieflussverteilungsfaktoren und der Re-
ferenzflüsse wird geändert, indem die Definition der Parameter 𝑃𝑇𝐷𝐹 ,  in 
Gleichung 5 entsprechend aktualisiert wird: 

„𝑃𝑇𝐷𝐹 ,  Zone-zu-Bilanzierungsknoten-𝑃𝑇𝐷𝐹 des internen virtuellen 
Hubs H2 an einem CNEC 𝑙, wobei H2 die Konverterstation am 
aufnehmenden Ende der in der Gebotszone B befindlichen 
HGÜ-Interkonnektoren H darstellt“ 
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2. Artikel 12. Die Integration von HGÜ-Interkonnektoren an den Grenzen der 
Gebotszonen des Core CCR wird mit einer Aktualisierung von Absatz 2 wie 
folgt geändert: 

„2. Um die Auswirkungen des gebotszonenübergreifenden Austauschs 
über einen HGÜ-Interkonnektor gemäß Absatz 1 auf die CNEC zu berech-
nen, werden die Konverterstationen der gebotszonenübergreifenden HGÜ 
als zwei interne virtuelle Hubs modelliert, die gleichwertig als Gebotszo-
nen funktionieren. Dann wird die Auswirkung eines Austauschs zwischen 
A und B, die jeweils entweder eine Gebotszone oder ein externes virtuelles 
Hub sind, über eine solche HGÜ-Verbindungsleitung ausgedrückt als ein 
Austausch von der Gebotszone oder dem externen virtuellen Hub A zu dem 
internen virtuellen Hub, der das sendende Ende des HGÜ-Interkonnektors 
darstellt, plus ein Austausch von dem internen virtuellen Hub, der das emp-
fangende Ende des Interkonnektors darstellt, zu der Gebotszone oder dem 
externen virtuellen Hub B:“ 

3. Artikel 13. Berücksichtigung Core-fremder Gebotszonengrenzen soll anhand 
einer Aktualisierung von Absatz 3 Buchstabe b wie folgt geändert werden: 

„b. Im AHC sollen die CNEC der Day-Ahead-Kapazitätsberechnungsre-
gion der Core CCR die Nettopositionen der Core-Gebotszonen nicht nur 
aufgrund von Austauschen an Gebotszonengrenzen der Core CCR begren-
zen, sondern auch aufgrund von Austauschen an Gebotszonengrenzen zwi-
schen der Core CCR und jeweiligen angrenzenden Gebotszonen. 
ÜNB der Core CCR, die AHC anwenden, müssen mindestens ein externes 
virtuelles Hub für jede AHC-Grenze einführen, was bedeutet, dass mehrere 
Interkonnektoren (seien es HGÜ- oder Wechselstrom-Interkonnektoren) 
an einer einzigen AHC-Grenze separaten EVHs zugewiesen werden kön-
nen.“ 

 
4. Artikel 17. Anpassung für minimale RAM ist durch eine Aktualisierung von 

Gleichung 10 abzuändern: 

„�⃗� ,  Lastfluss je CNEC in der Situation ohne kommerzielle Austausche 
innerhalb der Core CCR und ohne kommerzielle Austausche an 
AHC-Grenzen.“ 

Artikel 6 
Änderung bezüglich der Herausforderung von Kreisläufen um HGÜ-Inter-

konnektoren 

1. Artikel 12.  Die Integration von HGÜ-Interkonnektoren an den Grenzen der 
Gebotszonen des Core CCR wird mit einer Aktualisierung von Absatz 4 wie 
folgt geändert: 

„4. Die durch diese Methode eingeführten internen virtuellen Hubs werden 
nur für die Modellierung der Auswirkungen eines Austauschs über einen 
HGÜ-Interkonnektor verwendet, und im Kopplungsalgorithmus werden 
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diesen internen virtuellen Hubs keine Aufträge zugewiesen. Die beiden in-
ternen virtuellen Hubs werden eine kombinierte Nettoposition von 0 MW 
haben, aber ihre individuelle Nettoposition wird den Austausch über den 
Interkonnektor widerspiegeln. Die lastflussbasierten Nettopositionen die-
ser internen virtuellen Hubs haben die gleiche Größenordnung, aber ein 
entgegengesetztes Vorzeichen. 𝑃𝑇𝐷𝐹 _ ,  und 𝑃𝑇𝐷𝐹 _ ,  aller oder nur 
einer Untergruppe von CNEC können vor der DA-Marktkopplung auf Null 
gesetzt werden, wenn  𝑃𝑇𝐷𝐹 _ , − 𝑃𝑇𝐷𝐹 _ ,  unter einem bestimmten 
Schwellenwert liegt. Die Anpassung muss nach der in Artikel 16 beschrie-
benen NRAO-Optimierung und vor den in Artikel 20 beschriebenen Vali-
dierungsschritten erfolgen. Dieser PTDF-Schwellenwert darf 1 % nicht 
überschreiten und kann während des Übergangszeitraums vor dem Go-
Live des Core CCR ROSC-Prozesses, der die gemäß Artikel 76 Absatz 1 
der SO-Verordnung entwickelte Methode umsetzt, angewendet werden. 
Die ÜNB der Core CCR berichten vierteljährlich über die anfängliche Ein-
richtung und jede Änderung dieses Schwellenwerts zusammen mit den 
Auswirkungen, die sich aus einem Schwellenwert ungleich Null ergeben, 
und einer entsprechenden Begründung.“ 

Artikel 7 
Änderungen bezüglich des Go-Live-Termins für die DA FB MC 

1. Artikel 28. Der Zeitplan für die Umsetzung wird durch eine entsprechende 
Aktualisierung von Absatz 3 geändert: 

„3. Die ÜNB der Core CCR setzen diese Methode bis spätestens 8. Juni 
2022 um. Der Umsetzungsprozess, der mit dem Inkrafttreten dieser Me-
thode beginnt und bis zum 8. Juni 2022 abgeschlossen sein soll, besteht aus 
folgenden Schritten:“ 

 


